
Schulorganisation ab 16. Dezember 2020 

Wir informieren darüber, dass Mecklenburg-Vorpommern landesweit ab dem 16. Dezember 

2020 die Präsenzpflicht für alle Schülerinnen und Schüler bis zum 08.01.2021 aufhebt. 

Grundsätzlich gilt aber, dass die Schulen für die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufen 1 bis 6 geöffnet sind. 

Alle Erziehungsberechtigen werden deshalb gebeten, ihre Kinder ab dem 16. Dezember 

2020, soweit es ihnen möglich ist, zuhause zu betreuen und dass die Schülerinnen und 

Schüler dort Aufgaben für den Unterricht erledigen. Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufen 1 bis 6, die nicht zu Hause betreut werden können, werden vom 16. 

Dezember 2020 bis zum 18. Dezember 2020 sowie vom 04. Januar 2021 bis 08. Januar 2021 

in der Schule durch die Lehrkräfte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben begleitet.  Dabei gilt, dass 

die Begleitung im festen Klassenverband durchgeführt wird. Das heißt, dass es keinerlei 

Zusammenlegung von Lerngruppen geben soll. 

Eine Nachweispflicht einer systemrelevanten Tätigkeit der Eltern oder der Notwendigkeit 

der Inanspruchnahme für Schülerinnen und Schüler, die zur Schule kommen, besteht im 

Gegensatz zum Frühjahr 2020 ausdrücklich nicht. Die Vorsorgemaßnahmen hinsichtlich 

Symptomatik von Schülerinnen und Schüler oder dem Kontakt zu nachweislich SARS-Cov-2 

positiven Personen bleiben aufrecht. 

Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 in Präsenz begleiten 

lassen müssen, werden dringend gebeten, wann immer die Möglichkeit besteht die Kinder 

vorab in der Schule möglichst per E-Mail anzumelden. 

Der reguläre Schülerverkehr findet in ganz Mecklenburg-Vorpommern statt. 

 


